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Nachfrage zur Schriftlichen Frage an die Bundesregierung im Monat Oktober 
2021 Frage Nr. 228 

Sehr geehrte Frau Abgeordnete, 

bezugnehmend auf Ihre E-Mail vom 2. November 2021 beantworte ich Ihre Nach-

frage wie folgt: 

In ihrer Antwort vom 2. November 2021 hat die Bundesregierung dargelegt, dass sie 

jeden Antrag auf Ausfuhr von Rüstungsgütern nach den einschlägigen europäischen 

und nationalen Vorgaben prüft. Hierzu zählt insbesondere die Menschenrechtslage 

im Empfängerland, im Besonderen auch ob im Endbestimmungsland ein Mindestalter 

für die Rekrutierung zum (freiwilligen und obligatorischen) Wehrdienst festgelegt wor-

den ist und ob gesetzliche Maßnahmen getroffen wurden, mit denen die Rekrutie-

rung von Kindern und deren Einsatz bei Feindseligkeiten untersagt und geahndet 

werden. Die Bundesregierung hat des Weiteren klargestellt, dass bei konkreten An-

haltspunkten, dass zur Ausfuhr vorgesehene Waffen unter Verstoß gegen die UN-

Kinderrechtskonvention oder das Fakultativprotokoll gegen Kinder bzw. Minderjäh-

rige eingesetzt oder an Kindersoldaten ausgehändigt werden, die Ausfuhrgenehmi-

gung versagt wird. Daher wurden nach Kenntnis der Bundesregierung keine Waffen 

zur Ausfuhr genehmigt, die eine Verwendung zum Einsatz mit Kindersoldaten ermög-

lichen. Sofern mit der Fragestellung nicht auf die konkrete Verwendungsmöglichkeit, 

sondern auf Genehmigungen für bestimmte Länder abgestellt wird, sind die Angaben 
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Seite 2 von 2 zu Rüstungsexportgenehmigungen gruppiert nach Ländern bereits aus den öffentlich 

zugänglichen Rüstungsexportberichten verfügbar. Sofern mit der Fragestellung für 

bestimmte Länder Auskunft über bestimmte Ausfuhrgenehmigungen begehrt wird, 

wird darum gebeten, entsprechende Länder zu benennen und die Frage güterspezi-

fisch zu konkretisieren, da der allgemeine Begriff „Waffen" für eine Zuordnung nicht 

geeignet ist bzw., sofern er als Umschreibung für Rüstungsgüter in ihrer Gesamtheit 

verstanden werden soll, die Angaben wiederum bereits den Rüstungsexportberichten 

entnommen werden können. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Ulrich Nußbaum 
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